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1 Einleitung

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien steigt 
unter anderem das Interesse an Agri-Photo-
voltaik, kurz Agri-PV. Die Agri-PV kann als ein 
möglicher Lösungsansatz für die zunehmen-
de Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft 
betrachtet werden. Denn bei Agri-PV findet 
die gleichzeitige Nutzung von Flächen für die 
landwirtschaftliche Pflanzenproduktion und die 
Stromproduktion durch Photovoltaik statt. Die 
Landwirtschaft kann auf Acker- oder Grünland-
flächen betrieben werden, aber auch im Obst- 
oder Weinbau bieten sich Kombinationsmög-
lichkeiten mit der Agri-PV.

Dieser Leitfaden bietet eine Einstiegshilfe in 
das komplexe Thema der Planung und Geneh-
migung von Agri-PV-Anlagen. Auf den nächsten 
Seiten werden die wichtigsten Schritte erklärt, 
die bei Planung, Genehmigung und Bau von Ag-
ri-PV-Anlagen zu beachten sind und erläutert 
welche Personen, Behörden und Unternehmen 
in die jeweiligen Schritte involviert sind. 
Außerdem finden Sie über den QR-Code auf 
dieser Seite die Planung und Genehmigung von 
Agri-PV-Anlagen zusammengefasst in einem 
Erklärvideo.

Aktuelle Infos zur Agri-PV-Forschung stellen 

wir Ihnen auf der Website des Technologie- und 
Förderzentrums (TFZ) zur Verfügung (https://
www.tfz.bayern.de/rohstoffpflanzen/agri_pv/
index.php). Die digitale Version des Leitfadens 
wird nach wichtigen rechtlichen Änderungen 
und Empfehlungen stetig aktualisiert. Darüber 
hinaus erhalten Sie hier alle Informationen zu 
unserem Forschungsprojekt „PilotAgriPV“. Im 
Zentrum stehen dabei landwirtschaftliche Ver-
suche, die Wirtschaftlichkeit sowie Verände-
rungen des Mikroklimas. 

Erklärvideo: Mit dem QR-Code bzw. Link gelangen Sie zu dem Erklärvideo des TFZ, das 
Genehmigung und Planung von Agri-PV-Anlagen beschreibt. https://www.youtube.com/
watch?v=agUhsiJSvss
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Geschäftsmodell Funktion 

Landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung

Bereitstellung Fläche Bereitstellung PV-
System

Betrieb 

(1) Basisfall Landwirtschaftsbetrieb

(2) Externes Landei-
gentum

Landwirtschaftsbe-
trieb

Landeigentümer Landwirtschaftsbetrieb

(3) Externes PV-
Investment 

Landwirtschaftsbetrieb PV-Investor Landwirtschaftsbe-
trieb

(4) Nur Bewirtschaf-
tung und Betrieb

Landwirtschaftsbe-
trieb

Landeigentümer PV-Investor Landwirtschaftsbe-
trieb

(5) Nur Bewirtschaf-
tung

Landwirtschaftsbe-
trieb

Landeigentümer PV-Investor PV-Betreiber

Tabelle 1: Mögliche Geschäftsmodelle für Agri-PV-Anlagen nach [15]

Je nach Größe der Fläche und der finanziellen 
Ausstattung des Landwirtschaftsbetriebs muss 
dann im Einzelfall entschieden werden, wel-
ches Modell in der jeweiligen Situation umsetz-

bar ist, die meisten Vorteile mit sich bringt und 
wie viele verschiedene Parteien miteinbezogen 
werden müssen.

2 Planung einer Agri-PV-Anlage
2.1 Eigentumsverhältnisse der Fläche

Bei der Agri-PV steht die Landwirtschaft im 
Vordergrund. Durch die aktive landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung kann die Planung einer 
Agri-PV-Anlage komplizierter sein als z. B. bei 
PV-Freiflächenanlagen. Durch die Komplexität 
der Agri-PV bieten sich eine Vielzahl an Umset-
zungsmöglichkeiten und Beteiligungsstruktu-
ren [15]. Generell müssen bei Agri-PV-Anlagen 
vier grundlegende Funktionen erfüllt werden:

1. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung
2. Die Bereitstellung der Fläche
3. Die Bereitstellung des PV-Systems
4. Der Betrieb des PV-Systems

Diese Funktionen können entweder nur von 
einem Landwirtschaftsbetrieb übernommen 
werden. Unter Umständen können bzw. müssen 
allerdings auch noch andere Parteien einbezo-
gen werden. Daraus ergeben sich die folgenden 
Geschäftsmodelle: 
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2.2 Welche Fläche eignet sich für Agri-PV?

Hier sind die Fragen „Welche Bedingungen 
muss eine Fläche für die Doppelnutzung erfül-
len?“ und „Auf welchen Flächen dürfen Agri- 
PV-Anlagen überhaupt errichtet werden?“ ent-
scheidend. Für einen hohen PV-Ertrag eignen 
sich Flächen mit hoher Globalstrahlung. Die 
Globalstrahlung gibt die gesamte Solarstrah-
lung an, die die Erdoberfläche erreicht und zeigt 
wie viel elektrischer Strom durch PV erzeugt 
werden kann. Da diese Werte im Süden höher 
sind als im Norden Deutschlands, eignet sich 
diese Region besonders gut für die Nutzung von 
Photovoltaik. Für Bayern sind diese Werte im 
Energie-Atlas Bayern zu finden [14]. Agri-PV-
Anlagen dürfen überall errichtet werden, wo 
ein gültiger Bebauungsplan vorliegt. Was ein 
Bebauungsplan ist, wird im Kapitel 3.1 erklärt. 
Soll für die Agri-PV-Anlage eine EEG-Förde-
rung in Anspruch genommen werden, muss je-

doch eine bestimmte Flächenkulisse beachtet 
werden: Aktuell sind sie auf allen Ackerflächen, 
auf denen ein- oder mehrjährige Nutzpflanzen 
angebaut werden und fast allen Grünlandflä-
chen zulässig. Eine Nutzung der Agri-PV auf 
Moorböden, ist derzeit (Stand Oktober 2024) 
nicht vorgesehen. Ein privilegiertes Bauvorha-
ben ist auf bestimmten Flächen möglich. Unter 
welchen Umständen das bei Agri-PV-Anlagen 
zutrifft wird im Kapitel 3.2 erläutert.

2.3 Welches Agri-PV-System eignet sich am besten?

Die Wahl des richtigen Agri-PV-Anlagensys-
tems hängt entscheidend von der maschinellen 
Ausstattung des Betriebs und den angebauten 
landwirtschaftlichen Kulturen ab. Es gibt hoch 
aufgeständerte und bodennahe Systeme. 
Die hoch aufgeständerten Systeme haben durch 
eine Aufständerung den Vorteil, dass darunter 
auch hoch wachsende Kulturen wie Mais oder 
Sonderkulturen wie bspw. Äpfel, Beeren oder 
Hopfen angebaut werden können. 

Zu den bodennahen Systemen zählen un-
ter anderem vertikale Agri-PV-Anlagen. Hier 

werden die PV-Module senkrecht ausgerichtet 
und wie Zäune streifenförmig in der Fläche er-
richtet, so dass dazwischen landwirtschaftliche 
Maschinen eingesetzt werden können. Bei die-
sem System entstehen durch eine niedrigere 
Aufständerung geringere Investitionskosten.
Nachgeführte, auch Tracking-Anlagen genannt, 
haben bewegliche PV-Module, die dem Sonnen-
verlauf folgen und so den Stromertrag maxi-
mieren können. Diese Anlagen können sowohl 
bodennah als auch hoch aufgeständert gebaut 
werden. 

Definition „EEG“: Das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz regelt die Förderung von Technologien, mit 
denen Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugt wird. i
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Bei beiden Systemen können auch bifaziale PV-
Module  eingesetzt werden. 
Welche landwirtschaftlichen Kulturen sich hin-
sichtlich ihrer Beschattungsverträglichkeit am 
besten für welches Agri-PV-System eignen, ist 
noch nicht endgültig geklärt. Für Kulturen mit 
hohem Lichtbedarf stehen semi-transparente 
PV-Module zur Verfügung, bei denen die Solar-
zellen mit Abstand aufgebracht wurden und so 
mehr Sonneneinstrahlung – ungenutzt für die 
Stromproduktion – auf die Pflanzen trifft. Wei-
terhin sollte bedacht werden, ob die PV-Module 
einen entscheidenden Nutzen für die Kultur er-
füllen, z. B. Hagelschutz- oder Beschattungs-
netze ersetzen sollen. 

Definition „bifaziale PV-Module“: PV-Module, de-
ren Solarzellen auf beiden Seiten mit Kontakten 
versehen sind und somit auf beiden Seiten Strom 
produzieren können. Diese Module nutzen dabei 
auch das von den Pflanzen oder dem Erdboden 
reflektierte Licht. i
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2.4 Was gibt es beim Netzanschluss zu beachten?

Um den in der Agri-PV-Anlage erzeugten Strom 
in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen zu 
können, ist ein Netzanschluss notwendig. Dafür 
sind drei Schritte durchzuführen: das Netzan-
schlussbegehren, die Netzverträglichkeitsprü-
fung und die Bestimmung eines Netzverknüp-
fungspunktes. Für das Netzanschlussbegehren 
müssen dem Netzbetreiber alle benötigten Un-
terlagen, unter anderem mit näheren Informa-
tionen zum Standort, sowie Größe und Leistung 
der geplanten Anlage, übermittelt werden. Das 
kann vom Anlagenbetreiber  selbst, dem Elek-
troinstallateur der Anlage oder dem Projektie-
rer erledigt werden. Der Netzbetreiber muss 
dann innerhalb von acht Wochen einen Zeit- 
und Kostenplan für die Umsetzung des Netz-
anschlusses bereitstellen. Bei der Netzverträg-
lichkeitsprüfung ermittelt der Netzbetreiber 
den Verknüpfungspunkt, der sich am besten für 
die Einspeisung des erzeugten Stroms eignet 
[6].

Wichtig für die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
ist die Entfernung zum Netzverknüpfungspunkt, 

an dem der erzeugte Strom in das öffentliche 
Netz eingespeist wird. Es können sechsstellige 
Eurobeträge pro Kilometer Leitungsbau fällig 
werden. Da der Anlagenbetreiber die Kosten 
für den Leitungsbau zum Netzverknüpfungs-
punkt tragen muss, ist das Projekt umso renta-
bler, je näher sich dieser zum geplanten Anla-
genstandort befindet. Abhängig von der Größe 
der geplanten Anlage kann die Entfernung zum 
nächsten Netzverknüpfungspunkt somit maß-
geblich über die Rentabilität des Projekts ent-
scheiden. Es ist angeraten möglichst früh in 
Absprache mit dem Planer die Einreichung des 
Netzanschlussbegehrens anzugehen. 

Damit der erzeugte Strom in das öffentliche 
Netz eingespeist werden darf, muss der Anla-
genbetreiber die elektrischen Komponenten 
der Agri-PV-Anlage noch von einem Zertifizie-
rungsunternehmen überprüfen lassen. Für Er-
zeugungsanlagen bis zu 500 kWp installierter 
Leistung (Modulleistung) und bis zu 270 kW Ein-
speiseleistung (Wechselrichterleistung) ist kein 
Anlagenzertifikat notwendig [11]. Bis zu einer 
installierten Leistung von 950 kWp reicht das 
sogenannte vereinfachte Anlagenzertifikat Typ 
B. Bei Anlagen oberhalb der Leistungsgrenze 
von 950 kWp muss das Standard-Anlagenzerti-
fikat Typ A eingereicht werden [6].

Definition „Watt peak“: Bezeichnung für die 
maximale elektrische Leistung von Solarzellen, 
(die unter genormten Testbedingungen erreicht 
wird.) Daher auch das englische Wort „Peak“, auf 
Deutsch „Spitze“.

1000 Watt peak = 1 Kilowatt peak (kWp)
1000 Kilowatt peak = 1 Megawatt peak
1000 Megawatt peak = 1 Gigawatt peak i
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2.5 Welche rechtlichen Dinge gibt es bei der Planung 
zu beachten? 

Die DIN SPEC 91434:2021-05 ist eine sogenann-
te Vornorm und wurde im Jahr 2021 von einem 
Konsortium unter anderem aus Forschung und 
Wirtschaft erarbeitet, um Anforderungen an die 
landwirtschaftliche Hauptnutzung in Agri-PV-
Anlagen festzulegen [12]. Seitdem ist sie zur 
Grundlage für viele Gesetze und Gesetzesände-
rungen geworden. Zum Beispiel kommt sie  zur 

Anwendung, wenn es um die EEG-Förderung, 
GAP-Direktzahlungen oder steuerrechtliche 
Regelungen geht. Agri-PV-Anlagen, die nach 
den Anforderungen dieser Vornorm geplant 
und gebaut werden, haben diesbezüglich Vor-
teile gegenüber herkömmlichen PV-Freiflä-
chenanlagen. Aber was muss dafür beachtet 
und erfüllt werden?

Definition „Netzbetreiber“: Auch Energieversorger genannt. Er ist der Ab-
nehmer des in der Agri-PV-Anlage erzeugten Stroms und zahlt die Einspei-
severgütung an den Anlagenbetreiber.

Anlagenzertifikat: Ein verpflichtender Nachweis für Stromerzeugungsanla-
gen. Das Zertifikat bestätigt die Einhaltung von bestimmten Anschluss-
regeln gegenüber dem Netzbetreiber.

Definition „Anlagenbetreiber“: Derjenige, der die PV-Anlage für die 
Erzeugung von Strom nutzt. Nur der Anlagenbetreiber hat Anrecht auf die 
Auszahlung der Einspeisevergütung.

Definition „Projektierer“: Auch Projektierungsunternehmen oder Planer 
genannt. Unternehmen, die Kommunen oder Privatpersonen bei der Pla-
nung und Umsetzung eines Bauprojekts begleiten.

• Es muss ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept mit folgenden Informationen ausgearbei-
tet werden: 
• Angaben zur Fläche und technischen Details der Agri-PV-Anlage
• Angaben zum Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche
• Angaben zur Landnutzungsform und Pflanzenproduktion für die folgenden drei Jahre
• Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept muss zur Inbetriebnahme gutachterlich bestä-

tigt und fortlaufend alle drei Jahre überprüft werden
• Einteilung in hoch aufgeständerte (lichte Höhe von mindestens 2,10 Meter) und bodennahe 

Agri-PV-Systeme
• Die Landwirtschaft geht vor: Daher dürfen bei bodennahen Systemen maximal 15 % landwirt-

schaftlich nutzbare Fläche verloren gehen, bei hoch aufgeständerten Systemen sind es 10 %. 
• 66 % des bisherigen Referenzertrags einer Kultur müssen nach der Errichtung der Agri-PV-

Anlage noch erzielt werden
Zusätzlich zur bestehenden DIN SPEC 
91434:2021-05, welche Anforderungen an die 
landwirtschaftliche Hauptnutzung für den 

Ackerbau und die Grünlandwirtschaft bei 
Agri-PV-Anlagen definiert, wurde eine neue 
DIN-Vornorm erarbeitet und im Juni 2024 ver-

i
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Vorteile gegenüber PV-Freiflächenanlagen: 
Steuerrecht: Im steuerrechtlichen Sinne wird 
die landwirtschaftliche Fläche, auf der die An-
lage errichtet wird, nach wie vor dem land-
wirtschaftlichen Vermögen zugeordnet [4]. Der 
steuerrechtliche Status der Fläche ändert sich 
also nicht, was insbesondere bei der Grund-
steuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer so-
wie der Grunderwerbssteuer große Vorteile bie-
tet. Die landwirtschaftliche Fläche bleibt also in 
der Grundsteuerklasse A. 
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) der EU: Wenn die Agri-
PV-Anlage nach den Vorgaben der DIN SPEC 
91434:2021-05 errichtet wird, ist die Fläche auf 
der die Agri-PV-Anlage gebaut wird zu 85 % 
weiterhin förderfähig [7]. Bei einer Basisprämie 
von 157 €/ha ab dem Jahr 2023 sind das noch 
133,45 €/ha. 
Da die Fläche in der landwirtschaftlichen Nut-
zung bleibt, gelten dort auch die entsprechen-
den Regelungen für beispielsweise Düngung 
und Pflanzenschutz.

Definition „lichte Höhe“: Freier Bereich zwischen 
dem Grund der landwirtschaftlichen Nutzungsflä-
che und der Unterkante des Moduls

i

öffentlicht: Die DIN SPEC 91492:2024-06 legt 
Kriterien für die Agri-PV in Kombination mit 

Nutztierhaltung fest [13]. Unter anderem muss 
hier beachtet werden: 

• Ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept ist notwendig
• Es besteht die Einteilung in hoch aufgeständerte (lichte Höhe von mindestens 2,10 Meter) und 

bodennahe Agri-PV-Systeme
• Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche darf maximal 15 % betragen
• Nach dem Bau der Agri-PV-Anlage gewährleistet werden, dass 85 % des vorherigen Nutztier-

bestandes auf der Projektfläche erreicht werden kann
• Die Agri-PV-Systeme müssen so konzipiert sein, dass Verletzungen der Nutztiere vorgebeugt 

werden
Bei einer lichten Höhe von mindestens 1,50 Me-
ter muss ein räumlicher Zusammenhang der 
Agri-PV-Anlage mit Stallungen bestehen.

Wichtig zu wissen: 
Die DIN SPEC 91492:2024-06 ist derzeit (Stand 
Oktober 2024) noch keine Grundlage für Geset-
ze und Gesetzesänderungen!

Li
ch

te
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e
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2.6 Wie wird der Strom vermarktet? 

Wenn der erzeugte Strom in das öffentliche 
Netz eingespeist wird, kann er entweder über 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ver-
gütet oder über einen Stromliefervertrag (auch 
Power Purchase Agreement, PPA, genannt) 
verkauft werden. Der Strom kann in beiden Fäl-
len komplett in das öffentliche Netz eingespeist 
oder selbst verbraucht werden. Auch eine Kom-
bination aus Einspeisung und Eigenverbrauch 
ist möglich.

Vergütung nach dem EEG:
Agri-PV-Anlagen gelten als sogenannte beson-
dere Solaranlagen und können durch das EEG 
vergütet werden. So erhalten sie über einen 
Zeitraum von 20 Jahren einen festgelegten Be-
trag pro eingespeiste Kilowattstunde, den so-
genannten anzulegenden Wert. 

Für Agri-PV-Anlagen und normale PV-Frei-
flächenanlagen mit einer Anlagenleistung bis 
1 MWp beträgt der anzulegende Wert derzeit 

6,86 ct/kWh [10]. Für Agri-PV-Anlagen, die 
entweder senkrecht/vertikal mit einer lichten 
Höhe von mindestens 80 cm aufgeständert 
oder mit einer lichten Höhe von 2,10 Meter hoch 
aufgeständert sind, wird der anzulegende Wert 
gegenüber solchen, die diese Kriterien nicht 
einhalten, für das Jahr 2024 um 2,5 ct/kWh er-
höht [10]. Dieser Bonus verändert sich in den 
nächsten Jahren und errechnet sich ab dem 
Jahr 2025 aus der Differenz aus dem zulässi-
gen Höchstwert des Vorjahres im Ausschrei-
bungssegment für besondere Solaranlagen und 
dem degressiv gestalteten anzulegendem Wert 

Definition „anzulegender Wert“: Anzulegender 
Wert = Marktwert Solar + Marktprämie

Definition „besondere Solaranlagen“: Hierbei 
handelt es sich um PV-Anlagen bei denen eine 
Doppelnutzung stattfindet. Neben Agri-PV gehö-
ren auch PV-Anlagen auf Parkplätzen, Gewässern 
oder wiedervernässten Moorflächen dazu.

i
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(Tabelle 2) für PV-Freiflächenanlagen [10]. Für 
Anlagen oberhalb der 1 MWp-Grenze muss der 
anzulegende Wert in einer Ausschreibung der 
Bundesnetzagentur ermittelt werden. 

Ablauf der Ausschreibung der Bundesnetz-
agentur für Anlagenleistungen größer als 
1 MWp:

Die Bundesnetzagentur veranstaltet an drei 
Terminen im Jahr eine Ausschreibung für So-
laranlagen des ersten Segments. Hier werden 
die anzulegenden Werte von PV-Anlagen er-
mittelt, die eine Anlagenleistung größer 1 MWp 
haben. Ab dem Jahr 2024 gibt es in diesem ers-
ten Segment ein Untersegment für besondere 
Solaranlagen. Somit konkurrieren diese nicht 
mehr mit den normalen Freiflächenanlagen. 
Der Umfang des Untersegments ist für das 
Jahr 2024 auf 300 MWp festgelegt, steigt jedoch 
bis 2029 bis zu einem Volumen von 2075 MWp 
stetig an [10]. 

Die Bundesnetzagentur gibt zu jedem Aus-
schreibungstermin einen zulässigen Höchst-
wert in ct/kWh an. Der Gebotsabgabe sollte eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung der geplanten Anla-
ge vorausgehen, denn das abzugebende Gebot 
sollte so hoch sein, dass die Investitions- und 

Betriebskosten der geplanten Anlage mindes-
tens gedeckt werden. Der zulässige Höchstwert 
beträgt für das Jahr 2024 9,5 ct/kWh. Ab dem 
Jahr 2025 errechnet sich der zulässige Höchst-
wert nach dem um 8 Prozent erhöhten Durch-
schnitt der höchsten bezuschlagten Gebote der 
drei vorangegangenen Ausschreibungen [10].
Das Ausschreibungsverfahren ist sehr kom-
plex. Daher wird empfohlen, sich entweder 
sehr intensiv mit den rechtlichen Bedingungen 
der Ausschreibung vertraut zu machen oder 
diese wichtigen Unterlagen rechtlich prüfen zu 
lassen, da ein Bieter aufgrund von Verfahrens-
fehlern von der Ausschreibung ausgeschlossen 
werden kann. Wenn das Angebot abgegeben 
wird, muss zunächst eine Gebühr von 624 € ge-
zahlt werden. Gleichzeitig muss eine Sicherheit 
von 50 € pro kWp Anlagenleistung hinterlegt 
werden, die sich auf 25 € pro kWp reduziert, 
falls dem Gebot ein bereits beschlossener Be-
bauungsplan beigelegt wird. Wenn der Anla-
genbetreiber keinen Zuschlag bekommt oder 
die Anlage in einer vorgeschriebenen Frist in 
Betrieb nimmt, wird die geleistete Sicherheit 
zurückerstattet [3]. 

Unabhängig, ob Ausschreibung oder nicht, 
wird bei Anlagen mit einer Anlagenleistung 
über 100 kWp das sogenannte Marktprämien-
modell angewendet. Dabei wird der Strom von 
einem Direktvermarktungsunternehmen an der 

Definition „erstes Segment für Solaranlagen“: 
Das erste Segment beinhaltet alle bodenmon-
tierten Systeme und Solaranlagen, die nicht an 
oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden 
installiert sind.

Definition „Bundesnetzagentur“: Sie gehört zum 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz und ist die oberste Bundesbehörde, die 
unter anderem einen fairen und transparenten 
Wettbewerb im Strommarkt sicherstellen soll.

i
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Tabelle 2: Anzulegende Werte für PV-Freiflächen-
anlagen bis 1 MWp in Abhängigkeit des Datums 
der Inbetriebnahme: Agri-PV-Anlagen können dazu 
noch einen Bonus erhalten [10]

Inbetriebnahme 
ab

Anzulegender Wert in ct/kWh 

01.02.2024 6,93

01.08.2024 6,86

01.02.2025 6,79

01.08.2025 6,72

01.02.2026 6,66

01.08.2026 6,59

01.02.2027 6,52



Strombörse verkauft, dass für diese Dienstleis-
tung einen Betrag von 0,1 bis 0,5 Cent/kWh er-
hält. Demnach erhält der Anlagenbetreiber den 
an der Strombörse ermittelten Börsenpreis, 
den sogenannten Marktwert Solar. Liegt dieser 
über dem anzulegenden Wert, erhält der Anla-
genbetreiber dann für die eingespeisten kWh 
jeden Monats den jeweiligen Marktwert Solar. 

Liegt der Marktwert Solar unter dem an-
zulegenden Wert, erhält der Anlagenbetreiber 
zusätzlich die Marktprämie. Diese ist immer so 
groß wie die Differenz zwischen anzulegendem 
Wert und dem Marktwert Solar. Zusammenge-
fasst heißt das: Der Anlagenbetreiber bekommt 
immer mindestens den festgelegten anzu-
legenden Wert, kann aber auch von höheren 
Strompreisen an der Börse profitieren.

Das EEG regelt jedoch gleichzeitig für die 
Jahre 2024 und 2025, dass die Vergütung auf 
null fällt, wenn der Börsenpreis für mindestens 
drei aufeinanderfolgende Stunden negativ ist 
[10].
Beispielrechnung:
Familie Ebert betreibt auf ihrer landwirtschaft-
lichen Fläche eine vertikale Agri-PV-Anlage mit 
einer lichten Höhe von 90 cm und einer instal-
lierten Leistung von 900 kWp. Bei einer durch-
schnittlichen Stromerzeugung von 1.000 kWh je 
installiertem Kilowatt Leistung und Jahr pro-
duziert ihre Anlage folglich 900.000 kWh Strom 
pro Jahr. Sie wurde gemäß den Anforderungen 
der DIN SPEC 91434:2021-05 geplant und er-
richtet und wird somit nach dem EEG vergütet. 
Da die Anlage unter der 1 MWp-Grenze liegt, 
müssen die Eberts nicht an der EEG-Ausschrei-
bung teilnehmen und bekommen den bei der 
Inbetriebnahme geltenden anzulegenden Wert. 
Im Oktober 2024 lag dieser bei 6,86 Cent/kWh. 
Zusammen mit dem Bonus von 2,5 ct/kWh für 
die Einhaltung der lichten Höhe von mindestens 

80 cm liegt die Vergütung bei 9,36 ct/kWh. Da-
von müssen noch die Direktvermarktungskos-
ten abgezogen werden, diese liegen derzeit bei 
etwa 0,5 ct/kWh, können aber individuell mit 
dem Direktvermarkter ausgehandelt werden. 
Dies ergibt eine Vergütung von 8,86 ct/kWh. Die 
Stromerlöse betragen demnach mindestens 
79.740 €/Jahr. 

Der Effekt der Direktvermarktung wird an-
hand des tatsächlichen Jahresmittelwerts des 
Marktwerts Solar für das Jahr 2022 deutlich. 
Werden 0,5 Cent/kWh für die Direktvermark-
tung abgezogen, betrug dieser noch 20,31 Cent/
kWh [1], was signifikant über dem anzulegen-
den Wert lag. Anhand dessen hätte sich in die-
sem Zeitraum ein Stromerlös von 182.790 € 
ergeben. Im Jahr 2023 lag dieser Wert nur noch 
bei 7,50 ct/kWh. Für das Jahr 2024 zeichnet 
sich ein noch niedrigerer Jahresmittelwert des 
Marktwerts ab. Somit entfallen die Zusatzge-
winne wieder und die Stromerlöse betragen 
wieder 79.740 €/Jahr.

Vergütung durch ein PPA:
Bei einem Stromliefervertrag, auch Pow-

er Purchase Agreement (kurz: PPA) genannt, 
wird ein Vertrag zwischen dem Anlagenbetrei-
ber  und einem Unternehmen geschlossen. 
Hier müssen der Strompreis pro kWh sowie die 
Laufzeit zwischen dem Anlagenbetreiber und 
dem stromabnehmenden Unternehmen aus-
gehandelt werden. Bei der Planung und dem 
Bau der Anlage müssen hierbei die Vorgaben 
der DIN SPEC 91434:2021-05 und der EEG-
Flächenkulisse nicht berücksichtigt werden. 
Allerdings entfallen dann die steuerrechtlichen 
Vorteile und auch der GAP-Direktzahlungsan-
spruch. Wegen der komplexen Vertragsgestal-
tung sollte der gesamte Prozess durch einen 
Juristen begleitet werden. 
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2.7 Wie wird eine Agri-PV-Anlage versichert?

Spezielle Versicherungen für Agri-PV-Anlagen 
gibt es nach aktuellem Kenntnisstand nicht. 
Nehmen Sie daher Kontakt mit einem Versi-
cherungsunternehmen auf, um mögliche Auf-
lagen bei der Errichtung einer Agri-PV-Anlage 
in Erfahrung zu bringen. Eine Allgefahrenver-
sicherung kommt in der Regel dafür auf, wenn 
Schäden z. B. durch Hagel, andere Wetterphä-
nomene oder Diebstahl entstehen. Gegen Feh-
ler oder Schäden im öffentlichen Netz sollte 
zusätzlich eine Betriebshaftpflichtversicherung 

abgeschlossen werden [6]. 
Meist ist ein Zaunbau eine Maßnahme der 

Mindestsicherung, die vom Versicherungsun-
ternehmen gefordert werden kann. Dabei han-
delt es sich in der Regel um einen zwei Meter 
hohen Maschendraht- oder Industriegitterzaun 
mit Übersteigschutz. Je nach Absprache mit 
dem Versicherungsunternehmen kann durch 
andere Sicherungsmaßnahmen von der Errich-
tung eines Zauns abgesehen werden. 

3 Genehmigung einer Agri-PV-Anlage
3.1 Was gibt es Grundlegendes zu beachten? 

Die Gemeinden haben die Planungshoheit und 
können daher entscheiden, wie und wofür die 
Flächen im Gemeindegebiet genutzt werden.  
Die Nutzung dieser Flächen wird in der soge-
nannten Bauleitplanung festgehalten. Die Bau-
leitplanung besteht in erster Linie aus dem Flä-
chennutzungsplan und dem Bebauungsplan. 
Im Flächennutzungsplan wird das gesamte 
Gemeindegebiet grob in unterschiedliche Be-
reiche eingeteilt. So gibt es Flächen, die nur für 
Siedlungen und Industrie oder aber für Land-
wirtschaft oder Forstwirtschaft genutzt werden 
dürfen. Der zweite Teil der Bauleitplanung, die 
konkreten Bebauungspläne, werden aus dem 
Flächennutzungsplan heraus entwickelt. Hier 
wird für einzelne Grundstücke entschieden, 
was darauf gebaut werden darf und z. B. wel-
che Kriterien die bauliche Anlage erfüllen oder 
einhalten muss. 
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Aber was heißt das für Agri-PV-Anlagen? Sie 
können unter Umständen als sogenannte privi-
legierte Vorhaben im Außenbereich, also auch 
ohne Bebauungsplan, errichtet werden (siehe 
Kapitel 3.2).

Ist das nicht der Fall, benötigt es die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans. In Betracht kann 
hier auch ein sogenannter vorhabenbezogener 
Bebauungsplan kommen. Das ist ein spezifi-
scher Bebauungsplan, der für ein bestimmtes 
Vorhaben in einem definierten Gebiet unter Mit-
wirkung des Vorhabenträgers aufgestellt wird. 
Ein Bauleitplanverfahren kann mitunter über 
zwölf Monate dauern. Daher ist es ratsam, mit 
dem Projektierer eine erste Projektskizze zu 
erstellen und diese so früh wie möglich dem 
Gemeinderat vorzustellen. Stimmt der Ge-
meinderat der Planung zu, erlässt dieser einen 
Aufstellungsbeschluss.

Abhängig vom Bundesland ist es außerdem 
möglich, dass keine Baugenehmigung benötigt 
wird, zum Beispiel, wenn es für die betroffene 
Fläche bereits einen Bebauungsplan gibt, der 
insbesondere Angaben zum Standort oder der 
Größe der Anlage macht und das Vorhaben die-
sen Festsetzungen entspricht. Ob eine solche 
Regelung besteht, können Sie in der jeweiligen 

Bauordnung Ihres Bundelandes erfahren. Auch 
wenn für das Bauvorhaben keine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, müssen jedoch trotzdem 
die geltenden Rechtsvorschriften eingehalten 
werden. 

Definition „bauliche Anlage“: Eine Anlage, die 
aus Baustoffen hergestellt und mit dem Erdboden 
verbunden ist.

Definition „Projektskizze“: Plan, der grundle-
gende Informationen zur Agri-PV-Anlage enthält. 
Dazu zählen beispielsweise die geplante Größe, 
Lage, Anlagenleistung oder Aufbau der Anlage.

Definition „Gemeinderat“: Er ist die Vertretung 
der Bürgerinnen und Bürger auf Gemeindeebe-
ne. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der 
Gemeinde fest und entscheidet über alle Angele-
genheiten der Gemeinde.

Definition „Aufstellungsbeschluss“: Beschluss 
des Gemeinderats einen Bebauungsplan auf-
zustellen. Dieser Beschluss wird anschließend 
in der Öffentlichkeit, z. B. über das Amtsblatt, 
bekannt gemacht. i
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3.2 Welche Flächen sind für Agri-PV-Anlagen 
privilegiert?

Grundsätzlich lassen sich Gemeindegebiete in 
einen Innen- und einen Außenbereich eintei-
len. Der Innenbereich umfasst alle bebauten 
Ortsteile und die Bereiche, für die es schon 
einen Bebauungsplan gibt. Der Außenbereich 
umfasst also alle Grundstücke, für die es kei-
nen Bebauungsplan gibt und die nicht in einem 
bebauten Ortsteil liegen. Landwirtschaftliche 
Flächen, die für eine Agri-PV-Anlage in Frage 
kommen, liegen daher fast ausschließlich im 
Außenbereich. Dieser soll eigentlich unbebaut 
bleiben. Der Gesetzgeber hat jedoch bestimmte 
Vorhaben als sogenannte privilegierte Vorha-
ben festgelegt, die trotzdem zulässig sein kön-
nen. Für diese Vorhaben ist keine Änderung des 
Flächennutzungs- oder Bebauungsplans durch 

die Gemeinde notwendig. 
Es gibt insgesamt neun Vorhaben, die als 

privilegiert eingestuft werden können. Für die 
Agri-PV kommen jedoch nur fünf in Frage. Die-
se sind mit einer Einschätzung bezüglich der 
Anwendbarkeit in der Praxis in Tabelle 3 auf-
gezählt.

Insgesamt muss an dieser Stelle erwähnt 
werden, dass es sich hierbei teilweise um neue 
gesetzliche Änderungen und aktuelle rechtli-
che Einschätzungen handelt. Es ist möglich, 
dass sich diese Einschätzungen in Zukunft än-
dern oder im Gesetz genauer definiert wird, un-
ter welchen Umständen ein Agri-PV-Vorhaben 
als privilegiert gilt und wann nicht.
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Tabelle 3: Unter welchen Umständen kann eine Privilegierung bei Agri-PV-Anlagen angewendet werden?

Mögliche privilegierte Vorhaben Anwendbarkeit in der Praxis

Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
BauGB
– Dienen eines landwirtschaftlichen oder gartenbau-
lichen Betriebs

• Um dem landwirtschaftlichen Betrieb zu die-
nen, müsste die Anlage die Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Fläche erleichtern, 
bzw fördern [5].

• Nach aktueller Einschätzung steht der wirt-
schaftliche Nutzen durch hohe Stromerlöse 
im Vordergrund [18].

• Daher ist eine Privilegierung für Agri-PV-An-
lagen nach § 35 Abs. 1 Nr 1 und 2 BauGB in der 
Praxis aktuell unwahrscheinlich [18].

Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB
– Versorgung eines ortsgebundenen Betriebs

• Um das zu erfüllen, dürfte die Agri-PV-Anlage 
nicht oder nur mit wesentlichen Nachteilen an 
anderer Stelle gebaut werden können [19].

• Für den Bau einer Agri-PV-Anlage wird jedoch 
nur ein Netzanschluss und eine landwirt-
schaftliche Fläche gebraucht [18].

• Daher ist eine Privilegierung für Agri-PV-An-
lagen § 35 Abs. 3 BauGB in der Praxis aktuell 
unwahrscheinlich [18].

Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
– Forschungsanlage

• Gilt nur für Agri-PV-Anlagen, die im Rahmen 
eines Forschungsprojekts gebaut werden [16].

• Die Baugenehmigung gilt nur für die For-
schungsdauer [18].

Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB
– Anlage neben Autobahnen oder zweigleisigen Schie-
nenwegen

• Privilegierung kann für Agri-PV-Anlagen 
gelten, die auf Flächen gebaut werden, die 
200 Meter längs von Autobahnen und Schie-
nenwegen liegen. Die Schienenwege müssen 
aus  zwei Hauptgleisen bestehen [8].

• Nach aktueller Einschätzung sehr wahr-
scheinliche Möglichkeit eine Agri-PV-Anlage 
zu privilegieren [18]. 

Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB
– Hofnahe Agri-PV-Anlagen

• Gilt für Agri-PV-Anlagen mit einer maximalen 
Grundfläche von 25.000 m2 (2,5 Hektar) [9].

• Die Agri-PV-Anlage muss in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit einem land-
wirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieb 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB (siehe 
oben) stehen [9].

• Es darf pro Hofstelle oder Betriebsstandort 
nur eine Agri-PV-Anlage betrieben werden [9].

sehr wahrscheinlicher Fall

sehr wahrscheinlicher Fall
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3.3 Wie funktioniert ein Bauleitplanverfahren?

Wenn eine Agri-PV-Anlage nicht als privilegier-
tes Vorhaben genehmigt werden kann, muss 
ein Bauleitplanungsverfahren durchlaufen 
werden. Da die Anlage in der Regel im Außen-
bereich entstehen soll, muss der Bauleitplan 
geändert und dem neuen Nutzen nach definiert 
werden. Die Gemeinde muss also den Flächen-
nutzungsplan ändern und einen Bebauungs-
plan aufstellen. Im Regelfall funktioniert dies 
wie folgt [2][17]:

Nach Vorstellung der Projektskizze erteilt 
der Gemeinderat bei erster Zustimmung einen 
Aufstellungsbeschluss. Daraufhin erarbeitet 
das Projektierungsbüro einen Planentwurf, der 
anschließend offengelegt wird. Die Öffentlich-
keit, verschiedene Behörden und sogenannte 
Träger öffentlicher Belange haben dann die 
Möglichkeit diesen Entwurf zu kommentieren 
und Veränderungen vorzuschlagen. Zu den Trä-
gern öffentlicher Belange gehört z. B. die Unte-
re Naturschutzbehörde. Nachdem Kommenta-

re und Anregungen in die Planung einbezogen 
wurden, muss eine überarbeitete Version des 
Planentwurfs als Entwurf des Bauleitplans er-
neut veröffentlicht werden. Für 30 Tage gibt es 
erneut die Möglichkeit Änderungen zu fordern. 
Wenn alle Anregungen berücksichtigt und ein-
gearbeitet wurden, kann der Flächennutzungs-
plan und der Bebauungsplan von der Gemeinde 
beschlossen werden. 

Der Flächennutzungsplan wird als soge-

Definition „Träger öffentlicher Belange“: 
Behörden oder andere Einrichtungen denen die 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch das 
Gesetz übertragen ist. Z.B. gehören dazu Land-
wirtschafts-, Naturschutz-, Bodenschutz- oder 
Altlastenbehörden.

Definition „höhere Verwaltungsbehörde“: Im 
Sinne des Baugesetzbuches (BauGB) sind hier die 
Landkreise bzw. Regierungsbezirke gemeint.

i
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nannter Feststellungsbeschluss und der Be-
bauungsplan als Satzungsbeschluss der höhe-
ren Verwaltungsbehörde vorgelegt, die diese 
genehmigen muss. 

Ein frühzeitiger und regelmäßiger Austausch 
mit allen beteiligten Stellen kann zu einem rei-
bungslosen Verfahren und einer schnelleren 
Ausstellung der Baugenehmigung beitragen. 

3.4 Welche Gutachten sind notwendig?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass im Verlauf der 
Genehmigung Gutachten gefordert werden, um 
z. B. mittels einer speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung den möglichen Eingriff in die 
Natur und das Landschaftsbild festzustellen. 
Hier wird ermittelt, ob es auf der Fläche beson-
ders schützenswerte Arten der Flora und/oder 
Fauna gibt. Für diese Prüfung muss dann bspw. 
ein Ingenieurbüro beauftragt werden. 

Je nachdem, welches Agri-PV-System ge-
wählt wird und wie die Gegebenheiten vor Ort 
sind, kann auch das Landschaftsbild beein-
trächtigt werden. Gegebenenfalls wird dafür 
ein landschaftspflegerischer Begleitplan gefor-
dert. Eventuell kann dieser auch beim gleichen 
Ingenieurbüro beauftragt werden, das die ar-
tenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Bauamt  
oder Untere Naturschutzbehörde  können hier 
jedoch auch ohne ein solches Gutachten Aus-
gleichsmaßnahmen fordern. 

Um negative Einflüsse auf Mensch und Tier 
durch die Sonnenreflexionen auszuschließen, 
kann ein Blendgutachten nötig sein. Die Forde-
rung von weiteren Gutachten hängt stark von 
der Lage der Fläche und der konkret geplanten 
Anlage ab und ergibt sich aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen 
Belange.

Unabhängig von der Baugenehmigung sollte 
bzw. wird die Baufirma der Agri-PV-Anlage ein 
Bodengutachten anfordern. Das ist wichtig, um 
die Beschaffenheit des Bodens für die Festle-
gung der Fundamenttiefe und die Standsicher-
heit der Anlage zu bestimmen. 

Definition „Bauamt“: Amt, das sich mit Bauange-
legenheiten beschäftigt. Das Bauamt ist Teil der 
Gemeindeverwaltung und ist meist im Rathaus 
der Gemeinde angesiedelt.

Definition „Untere Naturschutzbehörde“: Sie ist 
für den Vollzug des Natur- und Artenschutzes in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten zustän-
dig. Sie ist gleichzeitig Teil der Verwaltung und 
sitzt i.d.R. im Landratsamt des Landkreises. i
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3.5 Welche Kompensationen sind nötig?

Durch die Umweltprüfung während des Geneh-
migungsverfahrens ergibt sich, wie stark die 
Agri-PV-Anlage in den Naturhaushalt eingreift. 
Die verschiedenen Beteiligten können daraufhin 
Maßnahmen einfordern, die entstandene Schä-
den ausgleichen bzw. kompensieren sollen. 
Dies soll in der Regel auf der gleichen Fläche 
umgesetzt werden. Ist das nicht möglich, gibt 
es auch die Option, diese Kompensationsmaß-
nahmen auf einer anderen Fläche umzusetzen. 
Grundsätzlich handelt es sich dabei meist um 
das Anlegen von Blühstreifen, Totholz-, Stein- 
oder Sandhaufen sowie Hecken oder Bäumen. 
Vor allem Hecken und Bäume können auch als 

Eingrünung eingesetzt werden, um Einschrän-
kungen des Landschaftsbildes auszugleichen. 
Insgesamt ist das Ausmaß der Kompensati-
onsmaßnahmen stark davon abhängig, welches 
Agri-PV-System eingesetzt wird, wie groß die 
Anlage ist und wie die Gegebenheiten vor Ort 
sind. 

Mit der erteilten Baugenehmigung kann es 
dann von der Planung in die Umsetzung des 
Projektes gehen.
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4 Bau einer Agri-PV-Anlage

Durch die Bauaktivitäten bei der Errichtung der 
Agri-PV-Anlage kann es zu Schäden und Ver-
dichtungen des Bodens kommen. Um dem vor-
zubeugen wird empfohlen: 
• Sorgen Sie vor allem auf Ackerflächen 

durch die Einsaat einer Ackergrasmi-
schung o.ä. frühzeitig für eine gute Boden-
bedeckung und -stabilisierung durch Wur-
zeln. Je länger diese sich etablieren kann, 
desto besser.

• Vermeiden Sie Bauarbeiten während oder 
direkt nach Regenereignissen. Ist das 
nicht möglich, wird der Einsatz von Boden-
schutzmatten empfohlen. 

• Die meisten Baufirmen benötigen während 
der Bauarbeiten ein Materiallager, in dem 
Maschinen und Baumaterialien abgestellt 
werden können. Hierfür sollte eine befes-
tigte Fläche außerhalb der landwirtschaft-
lichen Fläche gewählt werden. Ist das nicht 
möglich, sind Bodenschutzmatten im Be-
reich des Materiallagers und der häufig 
befahrenen Wege zu und vom Materialla-
ger ratsam.

• Um den erzeugten Strom von der Agri-
PV-Anlage zum Netzverknüpfungspunkt 
zu transportieren, ist das Verlegen von 
Erdkabeln in ca. 70 cm Tiefe auf der land-
wirtschaftlichen Fläche notwendig. Es wird 
empfohlen die Kabelgräben außerhalb der 
späteren Fahrspur anzulegen.

Die Aufständerungen für die Modulkonstruk-
tionen bei Agri-PV-Anlagen werden gerammt. 
Je nach Bodenart und Höhe der Aufständerung 
werden sie dabei über einen Meter in den Boden 
eingebracht. Je nach Standort der landwirt-

schaftlichen Fläche ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass bereits erdverlegte Kabel im Boden 
vorhanden sind. Um zu vermeiden, dass bei den 
Rammarbeiten Schäden entstehen, sollte die 
ausführende Firma die entsprechenden Pläne 
beim Netzbetreiber anfordern.

Wird eine nachgeführte Agri-PV-Anlage er-
richtet, ist es ratsam, dass sich die Herstel-
lerfirma rechtzeitig darum kümmert, dass die 
Nachführung direkt mit dem Abschluss der 
Bauarbeiten aktiviert wird. Erfolgt dies nicht, 
können negativen Folgen für den Boden und die 
Kultur entstehen, da es zu Regenschatten, un-
gleichmäßiger Trockenheit und Abtropfkanten 
kommen und ungleichmäßiges Auflaufen der 
Kultur zur Folge haben kann.
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1
Bemerkung zur Checkliste:
Je nach Größe der Fläche und finanzieller 
Ausstattung des Landwirtschaftsbetriebs 
kann es sein, dass er nicht alle Funktionen 
übernehmen kann, die für die Realisierung 
und den Betrieb der Agri-PV-Anlage not-
wendig sind. In diesem Fall ist der Land-
wirtschaftsbetrieb möglicherweise nicht 
gleichzeitig der Anlagenbetreiber und nicht 
zwangsläufig für die wichtigen Planungs-
schritte verantwortlich. Welche Kombinati-
onsmöglichkeiten es gibt wird im 1. Kapitel 
des Leitfadens näher beschrieben.

Checkliste Planung und Genehmigung

Checkliste
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Projektskizze beim Gemeinderat vorstellen Planungsbüro

Planungsunterlagen für die Baugenehmigung 
anfertigen und einreichen

Planungsbüro

Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept 
(nach DIN SPEC 91434:2021-05) ausfüllen

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber

Einen Direktvermarkter für den Strom suchen Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
(oder Planungsbüro)

Bei Anlagen über 1 MWp: Unterlagen für EEG-
Ausschreibung anfertigen und einreichen

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
(eventuell mit Rechtsbeistand)

Bei einem Versicherungsunternehmen nach 
Agri-PV-Versicherungen fragen

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber

Ingenieurbüros oder Gutachter für eventuelle 
Gutachten beauftragen 

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
oder Planungsbüro

Baufirmen suchen Planungsbüro

Das Anlagenzertifikat bei einem Zertifizie-
rungsunternehmen einreichen

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
oder Elektroinstallateur

Die Agri-PV-Anlage beim Marktstammdaten-
register eintragen

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
oder Elektroinstallateur

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Aufgabe Wer erledigt das?

Geeignete Fläche finden (Eventuell mit Ver-
pächter sprechen)

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber

Eventuell PV-Investor und PV-Betreiber finden Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber

Ein Planungsbüro finden Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber

Planung erstellen und an die Möglichkeiten/
Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Betriebs 
anpassen:
• Auswahl des geeigneten Agri-PV-Sys-

tems
• Auswahl des geeigneten Modultyps
• Auswahl des Reihenabstandes der Mo-

dulreihen

Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
mit Planungsbüro

Das Netzanschlussbegehren stellen Landwirtschaftsbetrieb/Anlagenbetreiber 
oder Elektroinstallateur

Vom Netzbetreiber einen geeigneten Netzver-
knüpfungspunkt ermitteln lassen

Netzbetreiber 

Privilegierung des Vorhabens prüfen Planungsbüro (eventuell mit Rechtsbei-
stand)

1
2
3
4

5
6
7
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Hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage über Äpfeln in Kressbronn

Hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage über Hopfen in Au in der Hallertau

Hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage über Hopfen in Au in der Hallertau

Hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage bei der Ernte in Grub

Vertikale Agri-PV-Anlage mit bifazialen Modulen auf Grünland in Donauenschingen



Bilder aus dem 
Forschungsprojekt

Hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage über Hopfen in Au in der Hallertau

Hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage bei der Ernte in Grub

Nachgeführte Agri-PV-Anlage bei der Ernte in Grub

Vertikale Agri-PV-Anlage mit bifazialen Modulen  bei der Ernte in Grub

Vertikale Agri-PV-Anlage mit bifazialen Modulen bei der Ernte in Grub
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